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Einleitung

A. Gegenstand der Untersuchung

Das Urhebervertragsrecht ist dieser Tage eine Quelle steter Veränderungen. Zu
nächst schuf der Gesetzgeber im Jahr 2002 das Gesetz zur Stärkung der vertrag
lichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern,1 womit eine tief
greifende Umgestaltung des urhebervertragsrechtlichen Schutzregimes verbun
den war.2 Vor allem in das Vergütungskonzept der §§  32, 32a, 36 UrhG setzte der 
Gesetzgeber große Hoffnungen. Nur fünf Jahre später sah sich der Gesetzgeber 
zur erneuten Novellierung berufen. Mit dem Zweiten Gesetz zur Regelung des 
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft wurde unter anderem die Nut
zungsrechtseinräumung liberalisiert.3 Das Verbot aus §  31 Abs.  4 UrhG a. F. wur
de aufgehoben. Die Disposition des Urhebers über unbekannte Nutzungsarten 
wurde – flankiert von einem gesonderten Vergütungsanspruch – für zulässig er
klärt. Die jüngste Reform im Jahr 2017 diente vor allem der Korrektur voran
gegangener Reforminhalte, ohne dass damit eine grundlegende Novellierung 
verbunden war.4 Das allen Reformen übergeordnete Primärziel lautete: Urheber
schutz durch schuldrechtliche Vergütungssicherung. 

Dieser legislative Ansatz ist Ausdruck eines unterentwickelten Bewusstseins 
hinsichtlich der Nutzungsrechtseinräumung.5 Dabei ist sie gerade das entschei
dende Vehikel des Urhebers, um die materiellen und ideellen Bedürfnisse zu 
 realisieren. Die Einräumung von Nutzungsrechten dient nicht nur der Entfaltung 
des ökonomischen Potentials eines urheberrechtlichen Werks, sondern ist auch 

1 Soweit nicht anders gekennzeichnet, wird im Folgenden auf den freien Urheber Bezug 
genommen. Die Ausführungen erstrecken sich jedoch auch auf den freien ausübenden Künst
ler, da ihm ein vergleichbares Schutzbedürfnis attestiert werden kann und auf ihn größtenteils 
die gleichen Vorschriften anwendbar sind.

2 BGBl. I 2002, 1155.
3 BGBl. I 2007, 2513.
4 BGBl. I 2016, 3037.
5 Vgl. Tolkmitt, in: FS Bornkamm, S.  991, 1005, wonach sich das Urhebervertragsrecht in 

ein Recht der Preisregulierung entwickelt habe. Wenngleich die jüngste Etablierung des §  40a 
UrhG, wonach der Urheber unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt ist, das Werk nach 
Ablauf von zehn Jahren anderweitig zu verwerten, ein erstes Gegensteuern erkennen lässt. 
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eng mit den ideellen Interessen des Urhebers verknüpft.6 Die gegenwärtige Ver
wertungspraxis ist geprägt von allumfassenden Rechtekatalogen, die kaum noch 
infrage gestellt werden.7 Obwohl eine Verwertung nur in einem bestimmten Ver
wertungsbereich vorgesehen ist, sichern sich die Verwerter oftmals umfassen
dere Nutzungsrechte.8 Häufig geht mit dem Abschluss des Nutzungsvertrags ein 
nahezu vollständiger Kontrollverlust des Urhebers über sein Werk einher, nicht 
selten für die gesamte Dauer der gesetzlichen Schutzfrist und ohne dass eine 
Nutzung tatsächlich erfolgt. Diese vertragliche Realität ist das Resultat einsei
tiger Vertragsgestaltungsmacht und einer verbreiteten strukturellen Vertragsdis
pari tät zwischen Urheber und Verwerter.9 Ein effektiver Schutz des Urhebers auf 
der Rechteebene wird bislang vergebens gesucht.

„Jegliche Hilfe dagegen, dass der ach so schützenswerte Urheber sämtliche Rechte durch eine 
einzige Unterschrift an einen Verwerter übertragen kann und sehr häufig übertragen muss, wird 
ihm jedoch verwehrt. Gerade in diesem logischen Bruch, in dieser Unwucht im konzeptionel
len Ansatz des Urheberrechts liegt jedoch eines der fundamentalen Defizite des geltenden Sys
tems.“10

Auf den ersten Blick erscheint der Fokus auf die Vergütungsebene nachvollzieh
bar, da so eine unmittelbare monetäre Besserstellung des Urhebers erreicht wer
den kann. Die tatsächliche Bilanz ist jedoch ernüchternd.11 Selbst von höchster 
Stelle wird betont, dass die Reform „bislang noch nicht zu befriedigenden Ergeb
nissen geführt“ habe und die angemessene Vergütung „für zu viele Kreative nur 

6 Siehe Wandtke, in: Riesenhuber/Klöhn, Urhebervertragsrecht im Lichte der Verhaltens
ökonomik, S.  153, 160; vgl. zum persönlichkeitsrechtlichen Einschlag der Nutzungsrechte 
 Ulmer, 3.  Auflage, 1980, S.  114 ff.

7 Dies gilt spätestens seit den beiden Entscheidungen des BGH GRUR 2014, 556, 556 f. – 
Rechteeinräumung Synchronsprecher und GRUR 2012, 1031 – Honorarbedingungen Freie 
Journalisten, in denen eine Inhaltskontrolle von Rechteklauseln wiederholt abgelehnt wurde.

8 Siehe nur Peifer, in: Peifer, Urhebervertragsrecht in der Reform, S.  5, 24; ebenso Schulze, 
in: FS Bornkamm, S.  949, 951 f.

9 Zur Annahme einer strukturellen Vertragsdisparität im Urhebervertragsrecht zuletzt Ge
setzentwurf der Bundesregierung v. 01.06.2016, BTDrs. 18/8625, S.  12 f.; siehe ferner Neubauer, 
ZUM 2013, 716, 717; Wandtke, ZUM 2014, 585, 585 f.; vgl. auch BVerfGE 134, 204 Rz.  76 f. – 
Übersetzerhonorare, das die typisierende Annahme eines strukturellen Ungleichgewichts zwi
schen Urheber und Verwerter durch den Gesetzgeber billigte; vgl. dazu Gesetzesentwurf v. 
26.06. 2001, BTDrs. 14/6433, S.  9 f.

10 Kreutzer, K&R 2016, Heft 09, Beilage, S.  48 f.
11 Siehe nur Obergfell, in: Obergfell, Zehn Jahre reformiertes Urhebervertragsrecht, S.  7, 

22, wonach gegen „eine Ausbeutung der Urheber durch BuyOutVerträge […] noch immer 
keine Handhabe gefunden worden“ sei; ebenso Hoeren, ZGE II/2013, S.  147, 175, wonach „die 
Frage nach einem adäquaten vertragsrechtlichen Schutz der Kreativen […] in jedem Fall in den 
nächsten Jahren geklärt werden“ müsse; ähnlich Wandtke, MMR 2017, 367, 370.
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auf dem Papier“ stehe.12 Vor allem die tatsächlichen Normwirkungen schüren 
Zweifel an der Effektivität eines isolierten Schutzansatzes, wonach unangemesse
nen Vertragsgestaltungen ausschließlich auf der Vergütungsseite begegnet wird. 
Symptomatisch wurden knapp 15 Jahre nach der Reform von 2002 die nahezu 
identischen Gesetzgebungsziele im Rahmen der jüngsten Novellierung prokla
miert. Weder ist es im Urhebervertragsrecht zu einem nennenswerten Ausgleich 
der Vertragsdisparität gekommen, noch ist das Vergütungskonzept allseits akzep
tiert.13 Gleichzeitig ist sich der Gesetzgeber der bestehenden Defizite im Bereich 
der Nutzungsrechtseinräumung durchaus bewusst. So sei besonders proble ma
tisch, dass „die Kreativen einer zeitlich unbegrenzten Übertragung von Nutzungs
rechten für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten […] gegen eine Ein
malzahlung zustimmen müssen, wenn sie kreative Leistungen verwerten lassen 
wollen.“14 

Obschon die rechtliche Diskussion primär um die Bestimmung der angemes
senen Vergütung kreist, strebt die vorliegende Untersuchung eine Bewusstseins
schärfung hinsichtlich der Nutzungsrechtseinräumung des Urhebers an. Wird 
unter dieser Prämisse die bestehende Gesetzeslage betrachtet,15 tritt §  31 Abs.  5 
UrhG besonders hervor. Mit dieser Norm existiert ein tradiertes Schutzinstrument, 
das auf der Primärebene unmittelbar an die Rechtseinräumung des Urhebers an
knüpft. Theoretische Grundlage des §  31 Abs.  5 UrhG ist der Zweckbindungs
gedanke. Dieser Gedanke, dass jede Nutzungsrechtseinräumung an einen be
stimmten, von den Parteien zugrunde gelegten Vertragszweck gebunden ist, 
prägt das Urhebervertragsrecht seit der Weimarer Republik. Er ist Ausdruck der 
gebotenen Sensibilität im Umgang mit den Nutzungsrechten des Urhebers. Da
mals war es Wenzel Goldbaum, der den Zweckbindungsgedanken erstmals for
mulierte. Auf dieser Grundlage schuf er die Zweckbindungsregel, wonach sich 
der Umfang der Rechtseinräumung im Zweifel nach dem Vertragszweck rich
tet.16 Als gewohnheitsrechtliches Instrument schützte sie den Urheber vor der 
einseitigen Auslegung von Nutzungsverträgen. Nach der Schaffung des Urheber
rechtsgesetzes im Jahre 1965 rückte §  31 Abs.  5 UrhG in den Fokus, der seitdem 

12 So Maas, ZUM 2016, 207, 209.
13 Vgl. BTDrs. 18/8625, S.  12.
14 BTDrs. 18/8625, S.  17; ähnlich schon BTDrs. 14/6433, S.  10, wonach „sich vielfach 

eine Vertragspraxis herausgebildet [hat], nach der sich die Verwerterseite umfangreiche, über 
die Primärverwertung hinausgehende Rechte pauschal übertragen lässt, deren Nutzung nicht 
mehr zu ihrem angestammten Geschäftsbereich gerechnet werden kann.“

15 Vgl. Wandtke, in: Obergfell, Zehn Jahre reformiertes Urhebervertragsrecht, S.  101, 107, 
wonach bestehende Rechtsinstitute im Urhebervertragsrecht überprüft werden müssen, um 
Kreative vertragsrechtlich zu stärken.

16 Goldbaum, GRUR 1923, 182, 182 f.; im Folgenden wird die von ihm geschaffene Aus
legungsregel als Zweckbindungsregel bezeichnet; ausführlich zur Terminologie, siehe S.  43 ff.
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den Zweckbindungsgedanken im Urhebervertragsrecht maßgeblich verkörpert. 
Unter anderem kann die Norm zu einem Rechterückbehalt beim Urheber führen, 
sodass eine gesonderte Rechtevergabe ermöglicht und auf diesem Weg der Be
teiligungsgrundsatz realisiert wird.17

Nicht zuletzt aufgrund dieser historischen Dimension des §  31 Abs.  5 UrhG ist 
es besonders reizvoll, die Bedeutung dieses Schutzinstruments im gegenwärtigen 
und zukünftigen Urhebervertragsrecht zu untersuchen. Trotz einer verbreiteten 
Bezugnahme auf die Norm in der wissenschaftlichen Diskussion ist eine tiefer
gehende rechtliche Auseinandersetzung mit §  31 Abs.  5 UrhG bislang nur selten 
erfolgt.18 Zudem resultiert eine besondere Untersuchungsrelevanz aus der insbe
sondere in den letzten Jahren ergangenen, umfangreichen und „zersplitterten“ 
Judikatur, die nach einer detaillierten dogmatischen Analyse der Norm verlangt. 
Eindrücklich zeigt sich die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Aufarbeitung in 
der nebulösen Formulierung des BGH, wonach die „Zweckübertragungslehre“ 
bei pauschaler Nutzungsrechtseinräumung, wie ihre gesetzliche Ausprägung in 
§  31 Abs.  5 UrhG deutlich mache, eine „Bedeutung [habe], die über die genannte 
Auslegungsregel“ hinausgehe.19 Es drängt sich nicht nur eine vertiefte Ausein
andersetzung mit der Norm und ihrer Typologie, sondern auch mit dem Verhält
nis des Gesetzes zum Gewohnheitsrecht auf. Ein erstes wesentliches Ziel dieser 
Untersuchung besteht daher darin, im Hinblick auf §  31 Abs.  5 UrhG eine ko
härente und nachvollziehbare Dogmatik für die rechtliche Behandlung der Nut
zungsrechtseinräumung zu schaffen. 

Neben diesem historischen und dogmatischen Schwerpunkt wird maßgeblich 
auf die eingangs aufgeworfene Frage eingegangen, ob und inwieweit §  31 Abs.  5 
UrhG dem Urheber auf der Ebene der Rechtseinräumung als effektives Schutz
instrument dienen kann. Die besondere Relevanz dieser Forschungsfrage ergibt 
sich aus dem sichtbaren Wandel der Normsituation, da sich die tatsächlichen und 
rechtlichen Gegebenheiten seit 1965 erheblich geändert haben. In rechtlicher 
Hinsicht ist das Umfeld des §  31 Abs.  5 UrhG durch die beschriebenen Novel
lierungen nicht wiederzuerkennen. Vor allem dem Anspruch aus §  32 UrhG, der 
dem Urheber eine angemessene Vergütung sichern soll, kommt eine besondere 
Bedeutung im gegenwärtigen vertragsrechtlichen Schutzkonzept zu. Doch auch 
in tatsächlicher Hinsicht sind die Veränderungen mannigfaltig. So hat sich die 
intendierte Spezifizierungslast des §  31 Abs.  5 UrhG in eine Spezifizierungslust 
der Verwerter verkehrt. Die „Flucht der Verwerter“ in Allgemeine Geschäfts

17 Vgl. nur Ohly, in: Schricker/Loewenheim, §  31 Rn.  52 f.
18 Insoweit ist vor allem die Dissertation von Donle von 1993 zu nennen, die sich isoliert 

mit §  31 Abs.  5 UrhG a. F. auseinandersetzt; jüngst auch die Dissertation von Dörfelt, die je
doch andere thematische Schwerpunkte setzt.

19 BGHZ 131, 8, 12 – Pauschale Rechtseinräumung.
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bedingungen (AGB),20 wonach in der Verwertungspraxis kaum noch individuell 
ausgehandelte Nutzungsverträge abgeschlossen werden, bedingt eine verbreitete 
Standardisierung und Formalisierung des Nutzungsvertrags. Dadurch wird in der 
Regel eine unmittelbare Anwendbarkeit des §  31 Abs.  5 UrhG ausgeschlossen. In 
diesem Kontext lehnt der BGH jeden gestaltenden Einfluss der Norm auf den 
Umfang der Rechtseinräumung ab.21 Dieses unumstößlich scheinende Dogma 
muss besonders kritisch untersucht werden. Auch haben sich aus strukturellen 
Veränderungen des Markts für urheberrechtliche Werke neue Anwendungsfelder 
für §  31 Abs.  5 UrhG entwickelt.22 Im Ergebnis hat dieser – im Detail darzu
legende – Wandel verschiedene Problemfelder geschaffen, die einer dezidierten 
Untersuchung bedürfen, um die gegenwärtige Bedeutung des §  31 Abs.  5 UrhG 
adäquat zu erfassen. 

§  31 Abs.  5 UrhG erwies sich – trotz aller Dynamik – bislang als urheberver
tragsrechtliche Konstante. Doch vermehrt wird seine rechtspolitische Legitimität 
in Zweifel gezogen.23 Die Kritiker der Vorschrift halten das Ziel eines Rechte
rückbehalts vor dem Hintergrund des §  32 UrhG für anachronistisch.24 Zum Teil 
wird befürwortet, die Norm auf ihren Transparenzeffekt zu reduzieren, 25 wäh
rend andere Stimmen sogar für eine Streichung des §  31 Abs.  5 UrhG plädieren.26 
In der Tat kommt der Frage nach der Legitimität des §  31 Abs.  5 UrhG, der durch 
die Anknüpfung an die Rechteebene einem anderen Schutzkonzept als die §§  32, 
32a, 36 UrhG folgt, herausragende Bedeutung zu. Die Untersuchung wird zei
gen, dass es auf der dinglichen Primärebene eines zwingenden Korrektivs bedarf 
und eine ausschließliche Verlagerung des Urheberschutzes auf die schuldrecht
liche Vergütungsebene zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Auf der Grund
lage der ermittelten Ergebnisse ist – de lege ferenda – eine mögliche Anpassung 
der Norm zu diskutieren. Die Aktualität dieses Anpassungsvorhabens dokumen
tieren die verschiedenen Reformvorschläge, die im Zuge der jüngsten Novel
lierung im Hinblick auf §  31 Abs.  5 UrhG diskutiert wurden.27 Einer kritischen 
Besprechung der Reformvorschläge folgt ein eigener Regelungsvorschlag, der 

20 Treffend Berberich, ZUM 2006, 205, 206.
21 Es verbleibt allenfalls die Möglichkeit einer Kontrolle nach §  307 I 2 BGB, vgl. nur BGH 

GRUR 2012, 1031 – Honorarbedingungen Freie Journalisten.
22 So beispielsweise bei „IPKlauseln“ im OnlineBereich, wenngleich diese Entwicklung 

nicht ausgeblendet wird, liegt der Fokus der vorliegenden Untersuchung auf „klassischen“ Ver
wertungsverträgen, in denen die Nutzungsrechtseinräumung die Hauptleistung des Vertrags ist.

23 Siehe nur Nordemann, in: Fromm/Nordemann, §  31 Rn.  109.
24 In diesem Sinne Dorner, MMR 2011, 780, 784.
25 Schierenberg, AfP 2003, 391, 394.
26 So Dörfelt, S.  430.
27 Vor allem von wissenschaftlicher Seite, siehe nur den Kölner und Berliner Entwurf, ab

rufbar unter: http://www.koelnerforummedienrecht.de/sites/all/files/kfm/veranstaltungen/down 
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den aufgezeigten Defiziten entgegenwirkt und sich in die sonstige urheber
vertragsrechtliche Schutzkonzeption einfügt. Ferner ist nicht nur der nationale, 
sondern auch der europäische Rechtsrahmen in den Blick zu nehmen. Die gegen
wärtigen Reformbemühungen auf europäischer Ebene erstrecken sich erstmals 
auf urhebervertragsrechtliche Aspekte.28 Dabei ist die Etablierung eines euro
päischen Zweckbindungsgedankens vorstellbar. So wurde wiederholt die Not
wendigkeit eines hohen Schutzniveaus für die Urheber betont und zugleich an
erkannt, dass die Vertragsfreiheit ihre Grenzen in schutzwürdigen Belangen der 
Urheber finden kann.29 Vor dem Hintergrund der divergierenden urhebervertrags
rechtlichen Ansätze zwischen den Mitgliedstaaten erscheint es reizvoll, die po
tentielle Konsensfähigkeit einer entsprechenden Regelung zu analysieren. 

B. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung ist in sieben Kapitel unterteilt. Zunächst erfolgt 
eine historische Bearbeitung, die auf die Entwicklung des Zweckbindungsgedan
kens durch Goldbaum und die frühe Anwendung der Zweckbindungsregel durch 
das Reichsgericht und den BGH eingeht (Erstes Kapitel). Ferner werden rechts
methodische Grundlagen gelegt.

Nachdem die gewählte Terminologie und die Gesetzgebungsgeschichte des 
§  31 Abs.  5 UrhG erörtert wurden, wird die dogmatische Einordnung der Norm 
ausführlich untersucht (Zweites Kapitel). Hierbei stellen die Rechtsprechungs
analyse und Normauslegung wesentliche Schwerpunkte dar. Eine detaillierte 
Analyse des Tatbestands und der Rechtsfolge schließen sich an, wobei der Be
stimmung des Vertragszwecks besondere Bedeutung zukommt.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wird der Wandel der Normsituation be
leuchtet (Drittes Kapitel). In tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht hat sich das 
Umfeld des §  31 Abs.  5 UrhG erheblich verändert, sodass es einer dezidierten 
Untersuchung der einzelnen Wandeltreiber bedarf. 

Sodann werden drei wesentliche Problemfelder des §  31 Abs.  5 UrhG unter
sucht, die Folge des dargestellten Wandels sind (Viertes Kapitel). Neben der pra

load/koelner_entwurf_urhebervertragsrecht_20141107_1.pdf und unter: http://www.urheber 
recht.org/topic/Urhebervertragsrecht/Reformvorschlaege_IU.pdf.

28 Siehe Art.  14–16 des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, COM (2016) 593 final v. 14.09.2016.

29 Siehe nur Erwägungsgründe 4 und 9 der RL 2001/29/EG (InfoSocRL); vgl. auch Art.  5 
Abs.  1 und 2 der RL 2006/115/EG (Vermiet und VerleihRL), wonach die Urheber und aus
übenden Künstler bei Vermietung einen unübertragbaren und unverzichtbaren Anspruch auf 
angemessene Vergütung haben.
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xisrelevanten Frage nach der Bedeutung des §  31 Abs.  5 UrhG in der AGBKon
trolle wird ebenfalls seine Wirkung im Bereich unbekannter Nutzungsarten so
wie im internationalen Privatrecht analysiert.

An die erweiterten Erkenntnisse schließt sich die Reformdiskussion an (Fünf-
tes Kapitel). Herausragende Bedeutung kommt hier der Frage nach der Legitimi
tät des §  31 Abs.  5 UrhG im gegenwärtigen Urhebervertragsrecht zu. Anschlie
ßend werden Reformvorschläge privater Initiativen kritisch besprochen und ein 
eigener Regelungsvorschlag unterbreitet. 

Zuletzt wird ein europäischer Ausblick gewagt (Sechstes Kapitel). Vor dem 
Hintergrund des acquis communautaire wird die Notwendigkeit eines europäi
schen Urhebervertragsrechts diskutiert. Sodann werden divergierende mitglied
staatliche Ansätze hinsichtlich der Nutzungsrechtseinräumung besprochen, be
vor die Implementierung eines europäischen Zweckbindungsgedankens erörtert 
wird. 

Die Untersuchung endet mit einer Schlussbetrachtung (Siebtes Kapitel).





1. Kapitel

Die Zweckbindungsregel

A. Entstehungsgeschichte

Wenzel Goldbaum hat die „Theorie von der Zweckübertragung“1 entwickelt.2 
Er beschäftigte sich in seinem 1922 erschienenen Urheberrechtskommentar in
tensiv mit dem Urhebervertragsrecht. Im Folgenden wird der Inhalt der Zweck
bindungsregel nach der Konzeption von Goldbaum dargestellt. Um ihre Schaf
fung besser nachvollziehen zu können, werden danach die relevanten Legitima
tionsgrundlagen erörtert. Dazu gehört es, auf die sozioökonomische Situation der 
Urheber nach dem Ersten Weltkrieg sowie die tiefgreifenden medialen Entwick
lungen dieser Zeitepoche einzugehen, die erst das Bedürfnis nach einer entspre
chenden Regelung weckten.3 Die historische Betrachtung der Zweckbindungs
regel soll ein breiteres Verständnis schaffen, das dabei hilft, dieses Instrument 
besser zu verstehen und dessen Perspektiven in der heutigen Zeit dogmatisch und 
rechtspolitisch einzuordnen.4

I. Inhalt nach Goldbaum

Goldbaum ging davon aus, dass die „Urheberrechtsübertragung“5 eine „Zweck
übertragung“ sei.6 Er begründete dies damit, dass die Rechtsübertragung stets die 

1 So die Bezeichnung von Goldbaum, GRUR 1923, 182, 182.
2 Siehe nur Genthe, S.  6 ff.; Nordemann, in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 

§  60 Rn.  5; Ulmer, 2.  Auflage, 1960, S.  289 f.
3 In diesem Sinne Goldbaum, GRUR 1923, 182, 182: „Es fehlte die Auslegungsnorm“.
4 Vgl. auch Wandtke, UFITA 2011/III, S.  649, 653, wonach die jetzige Ausgestaltung des 

Urheberrechts nur aus seiner historischen Entwicklung zu verstehen sei.
5 Wie zu seiner Zeit üblich, verwendete Goldbaum stets den Begriff der „Urheberrechtsüber

tragung“, vgl. §  8 Abs.  3 LUG. Allerdings ist dieser Begriff seit der Urheberrechtsreform von 
1965 terminologisch überholt. Der Grundsatz der Unübertragbarkeit des Urheberrechts (§  29 
Abs.  1 UrhG) sowie die Möglichkeit der konstitutiven Einräumung von Nutzungsrechten führ
ten zu einem sprachlichen Wandel im Urheberrecht. Kritisch zur Änderung der Terminologie 
Ulmer, 2.  Auflage, 1960, S.  291. Soweit von der „Urheberrechtsübertragung“ gesprochen wird, 
ist dies in die Einräumung entsprechender Nutzungsrechte umzudeuten, vgl. §  137 Abs.  1 UrhG. 

6 Vgl. Goldbaum, GRUR 1923, 182, 182 f.
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Verwertung der übertragenen Rechte bezwecke, was regelmäßig durch eine Ver
öffentlichung des Werkes in der entsprechenden Form geschehe: 

„Und diese Übertragung hat ihren besonderen Charakter: Sie ist eine Zweckübertragung. Beide 
Parteien verfolgen – der Urheber durch die Übertragung, der Empfänger durch die Übernahme – 
denselben Zweck, und dieser Zweck ist die Verwertung des Urheberrechts durch Veröffentli
chung des Werkes.“ 7

Dieser besondere Charakter sei darauf zurückzuführen, dass grundsätzlich jedes 
Werk wegen des bestehenden Privatinteresses des Schöpfers sowie des Sozial
interesses der Allgemeinheit für die Öffentlichkeit bestimmt sei.8 Die angestrebte 
Veröffentlichung des Werkes sei zwingende Voraussetzung für eine mittelbare 
wie unmittelbare materielle Entlohnung des Urhebers, auf die dieser so dringend 
angewiesen sei.9 Ausgehend von dieser These entwickelte Goldbaum zwei Aus
legungsgrundsätze, die aber in unterschiedlichem Maße von Literatur und Recht
sprechung angenommen wurden. Zunächst schloss Goldbaum auf eine grund
sätzliche Pflicht des Verwerters zur tatsächlichen Ausübung der ihm übertrage
nen Rechte.10 Diese Ansicht konnte sich jedoch, unabhängig von der bereits in 
§  1 VerlG kodifizierten Veröffentlichungspflicht für den Verleger, nicht durch
setzen.11 Die mit einem Verwertungszwang einhergehende erhebliche Einschrän
kung der wirtschaftlichen Wahl und Betätigungsfreiheit der Verwerter sei – trotz 
der Ausgestaltung als Auslegungsregel im Zweifelsfalle – zu weitgehend.12 Seine 
Prämisse, dass der Zweck einer Übertragung regelmäßig darin besteht, das Werk 
in der vereinbarten Art und Weise zu verwerten und der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen, fand dagegen überwiegend Zustimmung.13 Damit rückte der 
konkrete Vertragszweck in den Fokus, dem sich die tatsächliche Verwertung der 
übertragenen Rechte entnehmen ließ. Vor diesem Hintergrund entwickelte Gold-

7 Goldbaum, S.  47.
8 Goldbaum, S.  47 f.
9 Ders., S.  47.
10 Goldbaum, GRUR 1923, 182, 183, der sich unter anderem auf das aus dem französischen 

Recht stammende Prinzip „une pièce reçue doit être jouée“ stützte. In die gleiche Richtung 
weist Osterrieth, in: Sinzheimer, Die geistigen Arbeiter, S.  245, 263 f., der zumindest dem Ver
leger einen Verwertungszwang für alle übertragenen Nutzungsrechte auferlegen wollte.

11 Vgl. nur RG GRUR 1923, 197, 197 ff.; Allfeld, S.  111; Marwitz/Möhring, S.  80 f, Schweyer, 
S.  4; Ulmer, 2.  Auflage, 1960, S.  315.

12 So Ulmer, 2.  Auflage, 1960, S.  315; stattdessen entwickelten sich mildere Mittel, wie bei
spielsweise die Rückgabe des Manuskripts bei Nichtausübung des Verfilmungsrechts, vgl. RG 
GRUR 1923, 197, 199. Daraus entstand das in §  41 UrhG normierte Rückrufsrecht bei Nicht
ausübung, vgl. Ulmer, 2.  Auflage, 1960, S.  264 f.

13 In diese Richtung RG GRUR 1923, 197, 198 f.; zustimmend Ulmer, 1.  Auflage, 1951, 
S.  215 ff; vgl. dazu Schweyer, S.  4 f.
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